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1. Teil

Grundlagen und Vorverständnis

A. Einführung und Untersuchungsgegenstand

Die Besinnung auf Prinzipien im Recht und ihre konkrete Realisierung besitzen 
das wertvolle Potential, die „rechtsstaatliche Klarheit und Verstehbarkeit“ und 
damit mittelbar auch die Akzeptanz von finanzpolitischen Belastungsentscheidun
gen zu befördern.1 Es überrascht daher kaum, dass sich an schillernden Begriffen 
wie dem Vorteilsprinzip, welches das (kommunale) Abgabenrecht inhaltlich mit
prägt,2 die Geister scheiden. Wann liegt ein Vorteil vor und (wie) lässt er sich 
quantifizieren? Wer ist zu dessen Bestimmung und Bemessung berufen und wie 
entfaltet das Prinzip seine Wirkung im Konkreten? Solche Fragen, die im vorge
nannten Rechtsgebiet weder neu sind,3 noch hiermit abschließend aufgezählt wären, 
entzünden sich zuletzt vermehrt und intensiv am gravierenden Beispiel des Stra
ßenausbaubeitrags, im Besonderen an seiner relativ neuartigen und bislang weniger 
bekannten Erhebungsform: dem sogenannten wiederkehrenden Straßenausbaubei
trag.4

Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge wurden als alternatives politisch-admi
nistratives Gestaltungsinstrument zum (tradierten) einmaligen Straßenausbaubei
trag in den vergangenen Jahrzehnten in diversen Bundesländern etabliert. Nach der 
erstmaligen Einführung im „Pionierland“ Rheinland-Pfalz im Jahre 19865 folgten 
anschließend Thüringen (1994), Sachsen-Anhalt (1996), Saarland (2001), Schles
wig-Holstein (2012) sowie Hessen (2013), Bayern (2016) und zuletzt noch Nie
dersachsen (2017) durch Schaffung der Rechtsgrundlage sowie der weiteren not

1 Vgl. Kube, Berufsfreiheit und Gemeinwohlbindung – Zu Freiheitsfolgenverantwortung 
und finanzieller Ausgleichspflicht, in: Durner/F. Reimer/Spiecker gen. Döhmann/Wallraben
stein (Hrsg.), GS Schmehl, S. 87 unter Verweis auf die (auch für diese Untersuchung) 
grundlegende Arbeit von Schmehl, Das Äquivalenzprinzip im Recht der Staatsfinanzierung, 
S. 5 f.

2 Statt aller F. Kirchhof, Grundriß des Steuer- und Abgabenrechts, Rn. 237, 246 f.
3 So etwa die frühzeitig vorgebrachten Bedenken von Thiem, DVBl. 1972, S. 129 (136).
4 In manchen Bundesländern (ohne inhaltliche Differenz) auch „Straßenbaubeiträge“ oder 

schlicht „Straßenbeiträge“ genannt; im Folgenden soll einheitlich von Straßenausbaubeiträgen 
gesprochen werden (zur Abgrenzung zu Erschließungsbeiträgen unten 2. Teil, A. IV. 1.).

5 Kommunalabgabengesetz v. 05. 05. 1986 (RhPfGVBl. S. 103), in der Folge RhPfKAG 
(in aktueller Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz v. 05. 05. 2020 [RhPfGVBl. S. 158, 
191]).



wendigen Rahmenvorgaben zur Einführung wiederkehrender Straßenausbaubeiträ
ge (mittels kommunaler Satzung) in den jeweiligen landesrechtlichen Kommunal
abgabengesetzen.6

In einigen Bundesländern finden noch immer politische Diskussionen über die 
mögliche Implementierung in das eigene Landesrecht oder die Ausgestaltung der 
konkreten Rechtsgrundlagen statt.7 Im bereits genannten „Ursprungsland“ Rhein
land-Pfalz hatten bereits im Jahre 2011 immerhin circa 40 Prozent der Kommunen 
(bei seinerzeit – jedenfalls vermeintlich – steigender Akzeptanz8) auf die Erhebung 
wiederkehrender Straßenausbaubeiträge umgestellt.9 Zuletzt wurden ebendort die 
allermeisten Kommunen sogar gesetzlich verpflichtet, in Zukunft ausschließlich 
den wiederkehrenden Erhebungsmodus zu verwenden.10 In Hessen waren es im 
Jahre 2020 zum Vergleich hingegen nur etwas mehr als 10 Prozent aller Kommu
nen,11 wobei die Erhebungsmöglichkeit dort auch erst seit dem Jahre 2013 besteht 
und hessische Kommunen zudem inzwischen nicht mehr umfassend zur Erhebung 
von Straßenausbaubeiträgen verpflichtet sind.12 Es muss in diesem Zusammenhang 
allerdings klar benannt werden, dass – sofern der Verzicht auf die Erhebung von 
Straßenausbaubeiträgen landesrechtlich gestattet ist – viele Kommunen in ganz 
Deutschland inzwischen vollends Abstand von der Beitragserhebung im Kontext 
des kommunalen Straßenausbaus nehmen.13

6 § 7a ThürKAG (eingeführt durch Gesetz v. 28.06. 1994 [ThürGVBl. S. 796]), wieder 
aufgehoben durch Gesetz v. 10. 10. 2019 [ThürGVBl. S. 396]); § 6a SachsAnhKAG (einge
führt durch Gesetz v. 13.06. 1996 [SachsAnhGVBl. S. 200], wieder aufgehoben durch Gesetz 
v. 15. 12. 2020 [SachsAnhGVBl. S. 712]); § 8a SaarlKAG (eingeführt durch Gesetz v. 24. 01. 
2001 [Saarl-AmtsBl. S. 530]); § 8a SHKAG (eingeführt durch Gesetz v. 13. 03. 2012 
[SHGVOBl. S. 370]); § 11a HessKAG (eingeführt durch Gesetz v. 21. 11. 2012 [HessGVBl. 
S. 436]); Art. 5b BayKAG (eingeführt durch Gesetz v. 08. 03. 2016 [BayGVBl. S. 36], wieder 
aufgehoben durch Gesetz v. 26. 06. 2018 [BayGVBl. S. 449]); § 6c NKAG (als § 6b eingeführt 
durch Gesetz v. 02. 03. 2017 [NGVBl. S. 48], sodann zu § 6c NKAG geändert durch Gesetz v. 
24. 10. 2019 [NGVBl. S. 309]).

7 So etwa Mitte des letzten Jahrzehnts im bevölkerungsstärksten Bundesland Nordrhein- 
Westfalen, vgl. aus der jüngeren Vergangenheit Landtag Nordrhein-Westfalen, Drs. 16/2124 
(Gesetzentwurf der – seinerzeit allerdings oppositionellen – CDU-Fraktion v. 19. 02.2013). 
Zur weiteren Entwicklungsgeschichte in Nordrhein-Westfalen unten 2. Teil, B. II. 5. b).

8 So jedenfalls das Ergebnis einer Umfrage aus GuSt 2003, S. 296 (301).
9 Thielmann, Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag in Rheinland-Pfalz, S. 39 (bei – 

jedenfalls seinerzeit [noch] – steigender Tendenz zur Umstellung des Erhebungssystems).
10 Vgl. das Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes und des Landes

finanzausgleichsgesetzes v. 05. 05. 2020 (RhPfGVBl. S. 158); dazu im Einzelnen 2. Teil, 
B. I. 4.

11 So das Ergebnis einer Abfrage des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport mit 
Stand v. 30. 08. 2020 (Landtag Hessen, Drs. 20/3493, S. 1): Hiernach erheben derzeit 46 Ge
meinden wiederkehrende Beiträge (bei einer Gesamtzahl von 408 hessischen Kommunen).

12 Zu den rechtspolitischen Hintergründen unten 2. Teil, B. II. 2.
13 Vgl. etwa diesbezügliche Feststellungen bei Landtag Brandenburg, Drs. 6/10024, S. 24 f.
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Das Recht der Erschließungs- und Ausbaubeiträge14 besitzt als gewichtiger 
Teilbereich des kommunalen Abgabenrechts für betroffene Grundstückseigentümer 
massive, insbesondere finanzielle, Relevanz. Daher erscheint es auch durchaus 
nachvollziehbar, dass sich die Beitragspflichtigen gegen die Heranziehung zu die
sen kommunalen Abgaben in der Praxis energisch und mittels vielgestaltiger (ju
ristischer sowie finanzpolitischer) Argumentation zur Wehr setzen. Die Zahlungs
pflicht im Rahmen des einmaligen Erhebungssystems kann in bestimmten Situa
tionen bedenklich große, zum Teil fünf- oder (seltener) sogar sechsstellige Höhen 
erreichen.15 Daher sehen sich politisch verantwortliche Akteure – nicht zuletzt vor 
dem Eindruck gestiegener und weiterhin ansteigender technischer Baukosten16 – 
immer wieder veranlasst, Finanzierungsalternativen zur Erhebung einmaliger oder 
wiederkehrender Straßenausbaubeiträge zu prüfen und eventuell zu realisieren.

Die damit angerissene Konflikt- und Interessenlage wird (oder wurde zumindest 
bis vor Kurzem) schließlich dadurch zusätzlich verschärft, dass die Kommunen in 
aller Regel17 sogar gesetzlich strikt verpflichtet sind (oder es noch in der jüngeren 
Vergangenheit waren), Straßenausbaubeiträge zu erheben, sodass die jeweiligen 
kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich des „ob“ der Beitragserhe
bung – sofern überhaupt vorhanden – überaus begrenzt erscheinen.18 Diese Pro
blematik erkennend und aufgreifend, neigen indes in jüngerer Vergangenheit ver
schiedene Bundesländer, darunter etwa Hessen19 und Schleswig-Holstein20, zum 
gesetzgeberischen Versuch, zwar nicht insgesamt die Möglichkeit zur Erhebung 
von Straßenausbaubeiträgen, aber doch zumindest die bereits angesprochene, bis 
dahin bestehende, einfachrechtlich determinierte Beitragserhebungspflicht zu be

14 Hier wegen der phänomenologischen Ähnlichkeit zu einem Komplex zusammengefasst.
15 Vgl. zur Einordnung dieser Zahlen aus der jüngeren Vergangenheit Driehaus, DVBl. 

2020, S. 1233 (1237), der auf die insoweit relevanten, die Beitragshöhe ganz erheblich be
einflussenden Verteilungsmaßstäbe (und Artzuschläge) hinweist – weiterführend 2. Teil, 
A. IV.

16 So schon Thielmann, Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag in Rheinland-Pfalz, 
S. 2.

17 Weiterführend hierzu die Darstellung im 2. Teil, B. II.; vieles – das sei bereits an dieser 
Stelle erwähnt – spricht dafür, dass (auch weiterhin) legislativer Handlungsbedarf besteht und 
dieser inzwischen in einigen Landesparlamenten auch grundsätzlich erkannt wurde, wenn
gleich die gezogenen Schlussfolgerungen nicht immer vollends überzeugen können.

18 Vgl. exemplarisch etwa § 9 Abs. 1 S. 2 NRWKAG: „Bei den dem öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen sollen Beiträge erhoben werden, soweit nicht das 
Baugesetzbuch anzuwenden ist.“ Zur Reduzierung des Ermessens des Satzungsgebers in 
Bezug auf das seinerzeitige, insoweit vergleichbare hessische Landesrecht (in a.F.), VGH 
Kassel, Urt. v. 12. 01. 2018, 8 A 1485/13, DÖV 2018, S. 453; ausführlich zum Ganzen (und zu 
möglichen Rechtsfolgen von Verstößen) Brenner, Gesetzmäßigkeitsprinzip und Reformfrage 
im Straßenausbaubeitragsrecht, S. 27 ff.; ähnlich Bulla, BayVBl. 2014, S. 225 ff.

19 Vgl. zu diesem Aspekt das Gesetz zur Neuregelung der Erhebung von Straßenbeiträgen 
v. 28. 05. 2018 (HessGVBl. S. 247).

20 Vgl. – inhaltlich parallel zur Rechtslage in Hessen – das Gesetz zur Aufhebung der 
Erhebungspflicht für Straßenausbaubeiträge v. 04. 01. 2018 (SHGVOBl. S. 6).
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